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Regeste

Auslieferung an Rumänien. Aufhebung der Haft (Art. 50 Abs. 3 IRSG).

Erwägungen

E. 1.1
Für den Auslieferungsverkehr zwischen der Schweiz und Rumänien sind pri- mär das
Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe; SR 0.353.1)
und die hierzu ergangenen Zusatzprotokolle vom 15. Oktober 1975 (ZPI EAUe; SR
0.353.11), vom 17. März 1978 (ZPII EAUe; SR 0.353.12) und vom 10. November 2010
(ZPIII EAUe; SR 0.353.13), wel- chen beide Staaten beigetreten sind, massgebend.

E. 1.2
Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, findet auf das
Verfahren der Auslieferung und der vorläufigen Auslieferungs- haft ausschliesslich das
Recht des ersuchten Staates Anwendung (Art. 22 EAUe), vorliegend also das Bundesgesetz
vom 20. März 1981 (Rechtshilfe- gesetz, IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24.
Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV;
SR 351.11). Das innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann zur
Anwendung, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 145 IV
294 E. 2.1 S. 297; 142 IV 250 E. 3; 140 IV 123 E. 2 S. 126; jeweils m.w.H.). Vorbehalten
bleibt die Wahrung der Menschen- rechte (BGE 145 IV 294 E. 2.1 S. 297; 123 II 595 E. 7c
S. 617; TPF 2016 65 E. 1.2). Auf Beschwerdeverfahren in internationalen
Rechtshilfeangelegen- heiten sind zudem die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20.
Dezem- ber 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG;
SR 172.021) anwendbar (Art. 39 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 37 Abs. 2
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lit. a Ziff. 1 StBOG), wenn das IRSG nichts anderes bestimmt (siehe Art. 12 Abs. 1 IRSG).

E. 2.1
Gegen die Abweisung des Haftentlassungsgesuchs durch das BJ kann der Verfolgte innert
zehn Tagen ab der schriftlichen Eröffnung des Entscheids bei der Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichts Beschwerde führen. Für das Beschwerdeverfahren gelten die Art.
379–397 StPO sinngemäss (Art. 50 Abs. 3 i.V.m. Art. 48 Abs. 2 IRSG).

E. 2.2
Der ablehnende Haftentlassungsentscheid vom 15. Dezember 2020 wurde dem inhaftierten
Beschwerdeführer am 21. Dezember 2020 zugestellt (vgl. act. 1.2). Dieser hat seine
dagegen erhobene Beschwerde am 31. Dezember 2020 der Post übergeben. Die



Beschwerde erweist sich damit als fristge- recht. Die weiteren Eintretensvoraussetzungen
geben keinen Anlass zu Be- merkungen. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 3
Die Verhaftung des Verfolgten während des ganzen Auslieferungsverfah- rens bildet die
Regel (BGE 136 IV 20 E. 2.2 S. 23; 130 II 306 E. 2.2 S. 309). Eine Aufhebung des
Auslieferungshaftbefehls sowie eine Haftentlassung rechtfertigen sich nur ausnahmsweise
und unter strengen Voraussetzungen, wenn der Verfolgte sich voraussichtlich der
Auslieferung nicht entzieht und die Strafuntersuchung nicht gefährdet (Art. 47 Abs. 1 lit. a
IRSG), wenn er den sogenannten Alibibeweis erbringen und ohne Verzug nachweisen kann,
dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war (Art. 47 Abs. 1 lit. b IRSG), wenn er nicht
hafterstehungsfähig ist oder andere Gründe vorliegen, welche eine weniger einschneidende
Massnahme rechtfertigen (Art. 47 Abs. 2 IRSG), oder wenn sich die Auslieferung als
offensichtlich unzulässig erweist (Art. 51 Abs. 1 IRSG). Diese Aufzählung ist nicht
abschliessend (BGE 130 II 306 E. 2.1; 117 IV 359 E. 2a S. 361; vgl. zum Ganzen zuletzt u.
a. den Entscheid des Bundesstrafgerichts RH.2020.11 vom 21. Oktober 2020 E. 3).

E. 4.1
Der Beschwerdeführer macht vorab geltend, der Beschwerdegegner hätte ihm vor der
erfolgten Inhaftierung das rechtliche Gehör gewähren und ihn anhören müssen (act. 1, Rz.
11). Diesbezüglich ist festzuhalten, dass eine solche Rüge ausschliesslich gegen die nicht
mit Beschwerde angefochtene Inhaftierung vom 23. November 2020 gerichtet ist. Im
Zusammenhang mit der vorliegend angefochtenen Ablehnung des Haftentlassungsgesuchs
ist
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diese Rüge nicht zu hören. Dieser Entscheid erging als Reaktion auf das Ersuchen des
Beschwerdeführers, womit der Beschwerdegegner bei seinem Entscheid die Vorbringen des
Beschwerdeführers sehr wohl gehört und mit- berücksichtigt hat.

E. 4.2
Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen von Fluchtgefahr. Er habe in der Schweiz
eine Arbeit und auch einige Freunde. Er verfüge zudem seit 2014 über eine
Aufenthaltsbewilligung (act. 1, Rz. 12). Der Beschwerdegeg- ner habe im Laufe des
bisherigen Auslieferungsverfahrens auf eine Inhaftie- rung des Beschwerdeführers
verzichtet. Es sei nicht nachvollziehbar, wes- halb der Entscheid der Beschwerdekammer
vom 19. November 2020 an die- ser Situation etwas geändert haben soll (act. 1, Rz. 13).
Hierzu ist in Über- einstimmung mit dem Beschwerdegegner festzuhalten, dass sich mit
dem Entscheid der Beschwerdekammer vom 19. November 2020, welcher die vom
Beschwerdegegner bewilligte Auslieferung des Beschwerdeführers be- stätigte, die
konkrete Wahrscheinlichkeit einer Auslieferung wesentlich er- höht hat. Angesichts dieser
erhöhten Wahrscheinlichkeit der Auslieferung ist auch in Berücksichtigung der vom
Beschwerdeführer dargelegten Umstände von einer erhöhten Fluchtgefahr auszugehen. Das
Vorgehen des Beschwer- degegners erscheint vor diesem Hintergrund als angemessen. Die
Ausliefe- rung ist auch nicht als offensichtlich unzulässig im Sinne von Art. 51 Abs. 1
IRSG anzusehen; dies selbst nachdem der Beschwerdeführer im Beschwer- deverfahren vor
Bundesgericht erstmals vorgebracht hat, bezüglich des ihn betreffenden, rumänischen
Strafurteils sei zwischenzeitlich die Vollstre- ckungsverjährung eingetreten. Diese Frage



bildet derzeit Gegenstand der Beurteilung durch das Bundesgericht.

E. 4.3
Mildere Ersatzmassnahmen, die geeignet wären, der Fluchtgefahr ausrei- chend zu
begegnen, sind keine ersichtlich. Angesichts der einfachen Mög- lichkeit, sich ins Ausland
abzusetzen, werden Ersatzmassnahmen wie Ab- gabe der Reisedokumente, Schriftensperre,
Meldepflicht und Electronic Mo- nitoring nach konstanter Rechtsprechung nur in
Kombination mit einer sehr substantiellen Sicherheitsleistung als überhaupt geeignet
erachtet, Fluchtge- fahr ausreichend zu bannen (Entscheide des Bundesstrafgerichts
RH.2020.10 vom 23. September 2020 E. 4.2; RH.2020.9 vom 11. September 2020 E. 5.2;
RH.2020.5 vom 12. August 2020 E. 6.4; jeweils m.w.H.). Zur Höhe einer allfälligen
Sicherheitsleistung äussert sich der Beschwerdeführer nicht (siehe act. 1, Rz. 14).

E. 4.4
Schliesslich ist auch der prozessuale Antrag des Beschwerdeführers abzu- weisen, da auch
aufgrund seiner diesbezüglichen Erklärungen (act. 1, Rz. 3 ff.; act. 4, Ziff. IV.1.1) nicht
nachvollziehbar ist, inwiefern allfällige weitere
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Kommunikation zwischen dem Beschwerdegegner und der ersuchenden Be- hörde für die
vorliegend zu beurteilende Frage nach der Zulässigkeit der Auslieferungshaft von
Bedeutung sein soll.

E. 5
Stichhaltige Gründe, weshalb sich die vorliegend angeordnete Ausliefe- rungshaft als
unzulässig oder als unverhältnismässig erweisen würde, wer- den vom Beschwerdeführer
somit keine geltend gemacht. Den Akten können auch sonst keine solchen entnommen
werden. Die Beschwerde erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet, weshalb sie
abzuweisen ist.

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Be- schwerdeführer
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist mit Blick auf die womöglich
schwierige finanzielle Situation des Beschwer- deführers (vgl. schon den ihn betreffenden
Entscheid des Bundesstrafge- richts RR.2020.191 vom 19. November 2020 E. 10.3) auf Fr.
500.– festzu- setzen (Art. 63 Abs. 5 VwVG und Art. 73 StBOG sowie Art. 5 und 8 Abs. 3
lit. a des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten,
Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).
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